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Verfahren der Strategischen Umweltpr¿fung zur Teilfortschrei-
bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten f¿r regionalbedeutsame 
Windkraftanlagen 
 

 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-
tungen von Natur und Umwelt  der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 
welche mit Eingriffen verbundenen Planungen  der Regionalplan  dort zusätzlich enthält, und 
welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan  als Fachgutachten im Raum 
vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-
che Beeinträchtigungen  zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 
Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-
tergrund der topographischen Karte . 

Die Schutzgutbelange können den Übersichtskarten  in drei Fachebenen, jeweils aufgeteilt in 
4 Blätter, entnommen werden (siehe Anhang II). 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen  

 

Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12,46 ha 

Bezeichnung  BB-01 (nach Planentwurf 1. Offenlage/ 10.2023) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe, Landesradwegnetz 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr ï Ausbau 

 
Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-Puffers 
um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB01 (VRG Wind) mit  
BB-PV-01; BB-PV-02; BB-PV-03 

 

Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen ï Zürich 
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Gesamtbeurteilung   

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-
turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissio-
nen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-
reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 
erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 
nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. Das LRA BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen 
und die damit einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Mit Blick auf die Summationswirkung wird auf die Nähe der geplanten Vorbehaltsgebieten der laufenden 
Teilfortschreibung PV mit der geplanten Vorranggebietsfläche Windkraft hingewiesen (s.o.).  

 

Hinweise aus dem 1. Beteiligungsverfahren 2024 (nicht plausibilisiert durch VRS)  

* Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Feldvogelkulisse. Hinweis Artvorkommen: Zau-
neidechse, Feldvögel 

* WSG Bronnbachquelle Zone IIIA, Karst. 

 

Hinweise aus dem 2. Beteiligungsverfahren 2025 (nicht plausibilisiert durch VRS)  

- * Teilflächen werden als Ackerland bewirtschaftet; im Rahmen der digitalen Vorrangfläche I eingestuft 
- * Hinweis auf pot. Konfliktsituation zur Feldvogelkulisse. Hinweis Artenvorkommen: Rebhühner, Feldlerche, 

Zauneidechse, Feldvögel. 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 172,26 ha 

Bezeichnung  
BB-02 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: 
Platzrunde/Puffer; Bundeswehrbelang) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe, Segelflugplatz; Steinbruch, 
Landesradwegnetz 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 
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Gesamtbeurteilung   

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-
nen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-
schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Bei dem geplanten VRG handelt es sich bis auf einen kleinen Ausschnitt um einen reinen Waldstandort. Es 
handelt sich dabei überwiegend um alte Baumbestände (älter 100 Jahre) mit einer Vielzahl von Schutzfunk-
tionen. Der Anteil älterer Waldbestände (älter 100 Jahre) nimmt einen Flächenanteil von über 50% der Vor-
ranggebietsfläche ein. Dieser Belang kann sich auf die Waldumwandlung und die zu erbringenden Aus-
gleichsleistungen auswirken. 

 

 

Hinweise aus 1. und 2. Beteiligungsverfahren (2024 /2025) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

* Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung von Waldstandorten, bestehenden 
Wildtierkorridoren, dem Landschaftsbild sowie windkraftsensiblen Arten. Hinweis Artvorkommen: Wander-
falke, Haselmaus, Rotmilan, Fledermäuse.  

* HQS, Karst.  

* Diese Fläche ist ein noch weitgehend unzerschnittener Mischwald. Nordwestlich grenzt auf der Gemar-
kung Heimsheim ein großer Steinbruch an. Dort brüten seit vielen Jahren der besonders sensible Wander-
falke, aber auch Uhu und gelegentlich der Kolkrabe.  

* Diese Fläche ist eine der wenigen großen, noch weitgehend unzerschnittenen Mischwälder im Raum Weil 
der Stadt. Zudem grenzt nordwestlich die Gemarkung Heimsheim mit dem großen Steinbruch Mertz. Dort 
brütet seit vielen Jahren der besonders sensible Wanderfalke, aber auch Uhu und Kolkrabe. Da diese Vo-
gelarten große Reviere haben und dadurch zwangsläufig in den Radius der Windräder geraten, ist dieser 
Standort abzulehnen 

*Hierzu sei der Wanderfalke, der im Steinbruch brütende Uhu und der Rotmilan erwähnt. Aus Sicht der 
Stadt Heimsheim ist daher der Umstand ganzheitlich gutachterlich zu überprüfen, welche negativen Auswir-
kungen - insbesondere durch die Gesamtanzahl der möglichen Windkraftanlagen und deren Zusammenwir-
ken - sich ergeben können. 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung  
BB-03 (VRG-Fläche entfällt nach Beschluss RV 04/2025) 

(Grund: nach Antrag RV) 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126,11 ha 

Bezeichnung  
BB-04 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Siedlungsabstand) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  
Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Obstbau 
(kleine Fläche) 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe, Landesradwegnetz 

Regionale Planungen  

Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 
2km-Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: 
BB04 (VRG Wind) mit BB-PV-04 

 

 

Gesamtbeurteilung  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
unwahrscheinlich. 
Die VRG-Flächen im Bereich der Wasserschutzgebietszone II wurden in der Planungskulisse belassen, 
aufgrund der Rückmeldung der unteren Wasserbehörde. Diese besagt, dass derzeit keine Erkenntnisse 



Umweltbericht ï Bewertungsbogen  Gebietsbezeichnung: BB-05 
 

7 
 

vorliegen, die einer Festlegung der ausgewiesenen Zonen II des Wasserschutzgebietes als Vorrangge-
biet Windkraft entgegenstehen. Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im Bereich der Zonen II der 
Wasserschutzgebiete bedürfen einer Befreiung nach der jeweiligen Schutzgebietsverordnung. Es er-
scheint aufgrund der bisherigen Erkenntnisse nicht ausgeschlossen, dass eine Befreiung erteilt werden 
kann. Das LRA BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen und 
die damit einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

 

Hinweise aus dem ersten Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS) : 

* WSG II Bronnbachquelle Zonen II + IIIA, Karst. 

* Für das Gebiet liegen Hinweise auf das Vorkommen von Rot- und Schwarzmilan vor (kartierte Horste) 
vor. Weiter sind Flächen aus dem kommunalen Ökokonto der Gemeinde Bondorf im Gebiet vorhanden. 

Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung von Waldstandorten, FFH-Mäh-
wiesen, bestehenden Wildtierkorridoren, der Feldvogelkulisse, dem Landschaftsbild sowie windkraftsen-
siblen Arten Hinweis Artvorkommen: Rotmilan, Schwarzmilan, Feldvögel. 

* Innerhalb dieses Vorranggebiets befindet sich seit Jahren ein Brutplatz des Steinkauzes (bedroht). Fle-
dermäuse: Im Wald sind Quartiere von Fransenfledermaus und Bechsteinfledermaus nachgewiesen. Die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Lebensstätten verloren gehen. Das vom Aussterben bedrohte Graue 
Langohr hat hier sein Jagdgebiet, die Wochenstube befindet sich in der Nähe. Die Funktion des Klima-
schutzwaldes, die Erholungsfunktion und das Landschaftsbild werden erheblich beeinträchtigt. Die Offen-
landfläche des VRG gehört zum Rebhuhnreferenzgebiet. Diese Flächen müssen weiträumig freibleiben. 
Außerdem gehen hochwertige Böden verloren. 

Im östlichen Teil befindet sich in den Tallagen ein bedeutender Bereich für den Wildwegeverbund 
Schwarzwald ï Schwäbische Alb 

 

Hinweise aus dem zweiten Beteiligungsverfahren (2025) (nicht plausibilisiert durch VRS) 

- * Brutplatz des Steinkauzes 
- * Im Wald sind Quartiere von Fransenfledermaus und Bechsteinfledermaus nachgewiesen; Das vom Aus-

sterben bedrohte Graue Langohr hat hier sein Jagdgebiet, die Wochenstube befindet sich in der Nähe. 
- * Rebhuhnreferenzgebiet  

* über Jahre dokumentierten Vorkommen mehrerer seltener Fledermausarten, windkraftsensibler Vogel-
arten, des vom Land geförderten Rebhuhnreferenzgebietes Oberes Gäu und des Steinkauzbrutplatzes 
und der Lage im Wasserschutzgebiet 

- * Das VRG gehört zum landesweiten Biotopverbund. Die Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandfläche, 
eine Erweiterung des Offenlandbiotopverbunds für die bedrohten Feldvogelarten) ist betroffen 

- * Die Funktion des Klimaschutzwaldes, die Erholungsfunktion und das Landschaftsbild werden erheblich 
beeinträchtigt. 

- * Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet Zone II und III 
-  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 38,70 ha 

Bezeichnung  BB-05 (nach Planentwurf 1. Offenlage/ 10.2023) 

 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe, Landesradwegnetz 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gepl. VRG Wind BB-04 + BB-06, Hochspanungsfreileitung 

Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 
2km-Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: 
BB05 (VRG Wind) mit BB-PV-04 

 
 

Gesamtbeurteilung   

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-
immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-
wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-
nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. Das LRA BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen 
und die damit einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

 

* Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung von Waldstandorten, FFH-Mäh-
wiesen, bestehenden Wildtierkorridoren, der Feldvogelkulisse, dem Landschaftsbild sowie windkraftsensib-
len Arten Hinweis Artvorkommen: Feldvögel 

* WSG Bronnbachquelle Zonen II + IIA, Karst. 

* In diesem Wald sind Wochenstuben und Quartiere von Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus, Brau-
nem Langohr, Kleiner Abendsegler nachgewiesen. Auch Paarungsquartiere wurden festgestellt, zu denen 
die Weibchen von der weiteren Umgebung hinfliegen. Der Verlust von Lebensstätten ist sehr wahrschein-
lich. Die Flächen außerhalb des Waldes gehören zur Feldvogelkulisse (Hinweise zur potentiellen Betroffen-
heit der Feldlärche). Die Offenlandflächen sind Teil des Rebhuhnreferenzgebietes Oberes Gäu und müssen 
weiträumig offengehalten werden.  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12,05 ha 

Bezeichnung  BB-06 (nach Planentwurf 1. Offenlage/ 10.2023) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe, Landesrad-
wegnetz 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG 
Wind BB-05, Hochspannungsfreileitung 

 

Gesamtbeurteilung   

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-
nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Bei dem geplanten VRG handelt es sich anteilig um einen Waldstandort. Der Anteil älterer Baumbestände 
(älter 100 Jahre) mit einer Vielzahl von Schutzfunktionen nimmt einen Flächenanteil von über 30% der Vor-
ranggebietsfläche ein. Dieser Belang kann sich auf die Waldumwandlung und die zu erbringenden Aus-
gleichsleistungen auswirken.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 
Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-
gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Das LRA BB weist zudem noch ein-
mal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen und die damit einhergehenden besonderen 
Schutzerfordernisse hin. 
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Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-
ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-
schutzes sind zu berücksichtigen. 

Die VRG-Flªche ist vollumfªnglich durch die Gebietskulisse ĂSchwerpunktvorkommen Bñ nach Fachbeitrag 
Artenschutz (LUBW) überlagert. Im Rahmen der Abwägung ist in Schwerpunktvorkommen der Kategorie B 
im Falle einer Windenergienutzung von einer erheblichen Beeinträchtigung von Artenschutzbelangen aus-
zugehen. Dennoch ist nach Einschätzung des LUBW Fachbeitrags (2022) davon auszugehen, dass über 
artenschutzrechtliche Ausnahmen (nach §§45 BNatschG) im Genehmigungsverfahren eine Umsetzung des 
Plans möglich ist.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 207,73 ha 

Bezeichnung  

BB-07 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Puffer um Platzrunde; Überlastung; 
Arrondierung (=geringfügige Vergrößerung)) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hoch-
spannungsfreileitungen, Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung 
/Gewerbe; Überregionale Radverbindung, Landesradwegnetz 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr ï Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Hochspannungsfreileitung 

 

Gesamtbeurteilung   

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 
Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-
gen. 

Die VRG-Flächen im Bereich der Wasserschutzgebietszone II wurden in der Planungskulisse belassen, auf-
grund der Rückmeldung der unteren Wasserbehörde. Diese besagt, dass derzeit keine Erkenntnisse vorlie-
gen, die einer Festlegung der ausgewiesenen Zonen II des Wasserschutzgebietes als Vorranggebiet Wind-
kraft entgegenstehen. Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im Bereich der Zonen II der Wasserschutz-
gebiete bedürfen einer Befreiung nach der jeweiligen Schutzgebietsverordnung. Es erscheint aufgrund der 
bisher vorliegenden Erkenntnisse nicht ausgeschlossen, dass eine Befreiung erteilt werden kann. Das LRA 
BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen und die damit 
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einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Zudem befinden sich innerhalb der VRG-Fläche zwei nach 
dem Alt- und Totholzkonzept BW definierte Waldrefugien.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-
ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-
schutzes sind zu berücksichtigen. 

Die VRG-Flªche ist in hohem MaÇe durch die Gebietskulisse ĂSchwerpunktvorkommen Bñ nach Fachbeitrag 
Artenschutz (LUBW) überlagert. Im Rahmen der Abwägung ist in Schwerpunktvorkommen der Kategorie B 
im Falle einer Windenergienutzung von einer erheblichen Beeinträchtigung von Artenschutzbelangen aus-
zugehen. Dennoch wird davon ausgegangen, dass über artenschutzrechtliche Ausnahmen (nach §§45 
BNatschG) im Genehmigungsverfahren eine Umsetzung des Plans weiterhin möglich ist. (Einschätzung 
LUBW Fachbeitrag) 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 

 

 

Hinweis aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

 

* Die überplanten Flächen liegen in Wasserschutzgebieten mit vorhandenen Dolinen und Karsthöhlen. 

* WSG ZV ASG Zonen II / IIIA, Karst.  

* Im Gebiet sind nach Naturschutzrecht geschützte Biotope vorhanden. Zudem befinden sich zwei stillge-
legte Waldflächen im Gebiet, sogenannte Waldrefugien nach dem Alt- und Totholzkonzept Baden-Württem-
berg. Zusätzlich befindet sich innerhalb des Vorranggebietes eine Versuchsfläche der Forschungs- und Ver-
suchsanstalt BW zum Boden und der Umwelt. 

* Hinweis Artvorkommen: Vögel/ Fledermäuse; Zauneidechse 

* Als am weitesten nach Westen zum nächsten Höhenkamm ragende Bergnase des Schönbuchs, weist der 
Schlossberg Aufwinde an seiner Nord-, West- und Südseite auf und ermöglicht damit einen maximal ener-
gieeffizienten Vogelzug. Die Fläche BB-07 wird von der Mehrzahl der über den Zugkonzentrationskorridor 
am Schlossberg Herrenberg in westliche Richtungen ziehenden Vogelarten anschließend überflogen und 
zählt hiermit zum betreffenden, regional bedeutenden Zugkonzentrationskorridor 

* Vogelarten, für die zudem auf der Fläche BB-07 oder innerhalb der angrenzenden 100 m aktuell (wie in 
der genannten Datenbank Ornitho.de dokumentiert) Brutverdacht und zum Teil sichere Brutnachweise vor-
liegen und die in der aktuellen Roten Liste Baden Württembergs (2019) geführt werden, sind: Waldschnepfe 
(Rote Liste BW: Vorwarnliste), Grauspecht (Rote Liste BW: stark gefährdet), Kleinspecht (Rote Liste BW: 
gefährdet), Hohltaube (Rote Liste BW: Vorwarnliste), Pirol (Rote Liste BW: gefährdet), Waldlaubsänger 
(Rote Liste BW: stark gefährdet). Im Jahr 2022 wurden dort außerdem mit Brutverdacht nachgewiesen: 
Grauschnäpper (Rote Liste BW: Vorwarnliste) und Fitis (Rote Liste BW: gefährdet). In etwa 2 km Entfernung 
befindet sich zudem ein langjähriges Brutvorkommen des Uhus, der gemäß des Helgoländer Papiers inner-
halb von 3 Km Umkreis kollisionsgefährdet ist.  

Das Fledermaussensibilitätsraster der Suchraumkarte des BUND weist für BB-07 eine hohe Wahrschein-
lichkeit für Konfliktpotential bezüglich Lebensstättenverlust auf. 

* Hinweise auf die ªltesten waldgeschichtlichen Funde die ĂKºnigsgrªberñ archªologischen Funde beste-
hend aus 19 Grabhügel aus der Hallstattzeit um 800 - 600 v. Chr. Diese Flächen waren damals nicht bewal-
det. 
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Hinweise aus dem 2. Beteiligungsverfahren 2025 (nicht plausibilisiert durch VRS)  

- * Im Vorranggebiet BB-07 gibt es Schwerpunktvorkommen seltener Brutvögel und Fledermäuse (Kategorie 
B). 

- * Fledermäuse: Es kommen mehrere Fledermausarten vor 
- * Das nach Norden erweiterte Vorranggebiet liegt vollständig innerhalb Wald 
- * BB-07 liegt in der Wasserschutzzone II; Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung wird als gering 

eingeschätzt. Bei Genehmigung trotz des hohen Gefährdungspotenzials sind sehr aufwendige und teure 
Maßnahmen zu erfüllen samt Havariemanagement und Einrichtung einer Notfallwasserversorgung ein-
schließlich Überwachung während der gesamten Laufzeit der Windräder und des Rückbaus mit Grundwas-
sermonitoring 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 11,59 ha 

Bezeichnung  
BB-08 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Puffer um Platzrunde) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr ï Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr ï Ausbau; 

Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn, Maßnahmen für 
Straßennetz; geplante Radschnellverbindung; Korridor für Radschnell-
weg 

 
 

Gesamtbeurteilung   

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-
grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-
rücksichtigen.  

Die VRG-Flächen im Bereich der Wasserschutzgebietszone II wurden in der Planungskulisse belassen, auf-
grund der Rückmeldung der unteren Wasserbehörde. Diese besagt, dass derzeit keine Erkenntnisse vorlie-
gen, die einer Festlegung der ausgewiesenen Zonen II des Wasserschutzgebietes als Vorranggebiet Wind-
kraft entgegenstehen. Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im Bereich der Zonen II der Wasserschutz-
gebiete bedürfen einer Befreiung nach der jeweiligen Schutzgebietsverordnung. Es erscheint aufgrund der 
bisher vorliegenden Erkenntnisse nicht ausgeschlossen, dass eine Befreiung erteilt werden kann. Das LRA 
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BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen und die damit einher-
gehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-
rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 
ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-
arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 
vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-
schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Im Rahmen der weiteren Plankonkretisierung ist nach Aussage des MLW zu vermeiden, dass die geplanten 
Windkraftanlagen einen dauerhaften, negativen Einfluss auf die Wanderbewegungen der Säugetiere bzw. 
die Wirkung der Grünbrücke als Verbundstruktur haben. Hierzu müssen Maßnahmen ergriffen werden, zu 
denen insbesondere zählen: 

- * Begrenzung auf maximal zwei Windkraftanlagen in dem Vorranggebiet, die am westlichen Rand des Vor-
ranggebiets platziert werden. Störungen durch Zuwegungen etc. sind zu vermeiden. 

- * Während des Baubetriebs sind umfangreiche Vermeidungsmaßnahmen insbesondere Bauzeitenregelun-
gen einzuhalten. 

- * Die Anlagen dürfen nicht eingezäunt werden. 

- * Die weitere Planung muss in enger Abstimmung mit Referat 44, Planung, des Regierungspräsidiums Stutt-
gart erfolgen. 

 

 

Hinweise aus dem ersten sowie zweiten Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch 
VRS) 

* Das VRG BB-08 liegt inmitten eines Wildtierkorridors des Generalwildwegeplans internationaler Bedeu-
tung, der zugleich prioritärer Wiedervernetzungsabschnitt des Bundes- und Landesprogrammes Wiederver-
netzung und Verbundkorridor der geplanten Grünbrücke an der B14 zwischen Herrenberg und Nufringen ist 

(Planung ist fortgeschritten/ Hinweis durch Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt). 

Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung von FFH-Mähwiesen, der Feldvo-
gelkulisse, dem Landschaftsbild sowie windkraftsensibler Arten  

* Der Bereich zwischen den zu vernetzenden Waldgebieten ist durch relativ strukturarmes Offenland ge-
prägt. Innerhalb des Verbundkorridors sind daher als Voraussetzung für eine erfolgreiche Vernetzung ver-
schiedene Trittsteinbiotope anzulegen, die Bestandteil der Entwurfsunterlagen für die Grünbrücke sind. 
Diese Trittsteinbiotope liegen inmitten des vorgesehenen VRG BB-08.  

Während der Bauzeit ist mit gravierenden Störungen zu rechnen, die zu einem vorübergehenden Meidever-
halten der wandernden Tierarten führen können. Hierbei wirken sich vor allem Licht, Baulärm, Erschütterun-
gen und menschliche Anwesenheit negativ aus. Je nach Standort der Windkraftanlagen bewirken diese 
auch anlagebedingt einen Verlust von Lebensraum, da sich im Bereich des VRG die oben genannten Tritt-
steinbiotope befinden, die essentiell für die Wanderung der Tierarten sind. Betriebsbedingt werden keine 
Beeinträchtigungen erwartet, allerdings liegen vor allem für die Wildkatze, die hier als Zielart gilt, wenig Da-
ten vor (RP STG). 

Im Falle der Beibehaltung des VRG BB-08 ist zu vermeiden, dass die geplanten Windkraftanlagen einen 
dauerhaften, negativen Einfluss auf die Wanderbewegungen der Säugetiere bzw. die Wirkung der Grünbrü-
cke als Verbundstruktur haben. Hierzu müssen Maßnahmen ergriffen werden, zu denen insbesondere zäh-
len: 

* Begrenzung auf maximal zwei Windkraftanlagen in dem Vorranggebiet, die am westlichen Rand des Vor-
ranggebiets platziert werden. Störungen durch Zuwegungen etc. sind zu vermeiden. 

* Während des Baubetriebs sind umfangreiche Vermeidungsmaßnahmen insbesondere Bauzeitenregelun-
gen einzuhalten. 

* Die Anlagen dürfen nicht eingezäunt werden. 
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* Die weitere Planung muss in enger Abstimmung mit Referat 44, Planung, des Regierungspräsidiums Stutt-
gart erfolgen. 

* Die Wiedervernetzungsfunktion der Grünbrücke darf in keiner Weise beeinträchtigt werden 

* WSG ZV ASG Zonen II + IIIB, Karst. 

 

 

Hinweise aus dem 2. Beteiligungsverfahren (2025) nicht plausibilisiert durch VRS  

- * Betroffen sind die Hauptroute des überregional bedeutsamen Wildwanderweges Nordschwarzwald. Außer-
dem vmtl. Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (zu prüfen) 

- Zwischen Herrenberg und Nufringen ist die Planung für eine Grünbrücke über die B14 im Korridor des Ge-
neralwildwegeplans in einem fortgeschrittenen Stadium 

-  



Umweltbericht ï Bewertungsbogen  Gebietsbezeichnung: BB-09 
 

18 
 

Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 38,50 ha 

Bezeichnung  
BB-09 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Puffer um Platzrunde) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung; 
Kläranlage Deckenpfronn 

Regionale Planungen  - 
 

Gesamtbeurteilung   

Das VRG überschneidet sich anteilig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 30 
BNatschG. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 
nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-
treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil). Die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. Das LRA BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrund-
wasservorkommen und die damit einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 
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Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-
funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-
onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  

Bei dem geplanten VRG handelt es sich überwiegend um einen Waldstandort. Der Anteil älterer Baumbe-
stände (älter 100 Jahre), mit einer Vielzahl von Schutzfunktionen, nimmt einen Flächenanteil von über 30% 
der Vorranggebietsfläche ein. Dieser Belang kann sich auf die Waldumwandlung und die zu erbringenden 
Ausgleichsleistungen auswirken. 

 

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

 

* Im Gebiet sind nach Naturschutzrecht geschützte Biotope (Dolinen) vorhanden. 

* WSG ZV ASG Zonen II+IIIA, Karst. 

 

 

Hinweise aus 2. Beteiligungsverfahren (2025) (nicht plausibilisiert durch VRS)  

- * Im Vorfeld muss hier dringend geprüft werden, wie sich die Planung auf die Natur auswirkt. Betroffen sind 
die Hauptroute des überregional bedeutsamen Wildwanderweges Nordschwarzwald. Außerdem vmtl. Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (zu prüfen). 

-  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung  
BB-10 (VRG-Fläche entfällt nach Beschluss RV 04/2025) 

(Grund: Puffer um Platzrunde) 

 



Umweltbericht ï Bewertungsbogen  Gebietsbezeichnung: BB-11 
 

21 
 

Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 14,91 ha 

Bezeichnung  
BB-11(nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Wohnnutzung im Außenbereich) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur (B464, Landesstr); Siedlung/Gewerbe; Hoch-
spannungsfreileitungen 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr ï Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr ï Ausbau;  

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung Schönbuchbahn, 
Ausbau B464 abgeschlossen; Überregionale Radverbindung, Korridor 
für Radschnellweg 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-
Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB11 (VRG 
Wind) mit BB-PV-13 

 
 

Gesamtbeurteilung   

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 
FFH-Gebietes (siehe Hinweis auf Ergebnis NATURA2000 Evaluation unten). 

 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 
bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 
werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

 

Hinweis aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS)  

* besonderer Artvorkommen: Feldvögel. 
 

 

Hinweis aus NATURA2000 Evaluation   
(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Die hochfliegende und damit kollisionsgefährdete Mopsfledermaus [1308] sowie die zu bestimmten Zei-
ten (Schwarmzeit) schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323] können das Vorranggebiet BB-11 nut-
zen. Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der im FFH-Gebiet geschützten Population nicht 
auszuschließen ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erfor-
derlich. 

Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie das Große Mausohr, Amphibien, Käfer und Tagfalter kommen im 
500 m-Radius um das Vorranggebiet vor. Das Vorranggebiet ist jedoch aufgrund seiner Ausprägung 
(fast ausschließlich Ackerflächen) höchstwahrscheinlich kein Teil des Fortpflanzungs- oder Nahrungs-
habitats der Populationen innerhalb des FFH-Gebiets ï weiterer Prüfbedarf besteht nicht. 

Vogelarten aus dem SPA:  

Die windkraftsensiblen Arten Wespenbussard [A072], Schwarzmilan [A073], Rotmilan [A074] und 
Baumfalke [A099] haben ihre Lebensstätten innerhalb des nach BNatSchG definierten zentralen Prüf-
bereichs. Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der im SPA geschützten Populationen kön-
nen nicht ausgeschlossen werden ï eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich. 

Weitere nicht windkraftsensible Vogelarten haben ihre Lebensstätte im 500 m-Wirkraum der Planung. 
Aufgrund der Ausprägung des Vorranggebiets (s. o.) sind diese Bereiche jedoch höchstwahrscheinlich 
kein essenzielles Teilhabitat der im VSG vorkommenden LS ï weiterer Prüfbedarf besteht nicht. 

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen für das VRG BB-11: 

Aktivierung von Abschaltalgorithmus während der Aktivitätszeit von Mops- und Bechsteinfledermaus. 

Fazit:  

Eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung ist beim Vorranggebiet BB -11 sowohl für das FFH -Ge-
biet 7420 -341 als auch das EU -Vogelschutzgebiet 7420 -441 erforderlich.  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70,85 ha 

Bezeichnung  

BB-12 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Siedlungsabstand; Arrondierung (=ge-
ringfügige Vergrößerung)) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe; Hoch-
spannungsfreileitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr ï Ausbau; 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-
Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB12 (VRG 
Wind) mit BB-PV-15 

 

  



Umweltbericht ï Bewertungsbogen  Gebietsbezeichnung: BB-12 
 

24 
 

 

 

Gesamtbeurteilung   

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-
funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet (siehe Bewertung im Rahmen der Natura2000 Evaluation unten). 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 
erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 
Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-
ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Die VRG-Flªche ist in hohem MaÇe durch die Gebietskulisse ĂSchwerpunktvorkommen Bñ nach Fachbeitrag 
Artenschutz (LUBW) überlagert. Im Rahmen der Abwägung ist in Schwerpunktvorkommen der Kategorie B 
im Falle einer Windenergienutzung von einer erheblichen Beeinträchtigung von Artenschutzbelangen aus-
zugehen. Dennoch wird davon ausgegangen, dass über artenschutzrechtliche Ausnahmen (nach §§45 
BNatschG) im Genehmigungsverfahren eine Umsetzung des Plans weiterhin möglich ist. (Einschätzung 
LUBW Fachbeitrag) 

Einzelne Arten (hier: Osmoderma eremita) sind Teil des Artenschutzprogramms BW (ASP), welches im Zu-
ständigkeitsbereich der höheren Naturschutzbehörde liegt. Diese weist darauf hin, dass im Vorfeld der Um-
setzung der nachgelagerten Verfahren Vorkommen dieser Arten abzuprüfen und entsprechende Vorkom-
men im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen sind. 

Zudem befinden sich innerhalb der VRG-Fläche fünf, nach dem Alt- und Totholzkonzept BW definierte 
Waldrefugien. Diese sind bei der konkreten Standortwahl zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS) : 

* Im Gebiet befinden sich stillgelegte Waldflächen, sogenannte Waldrefugien nach dem Alt- und Totholz-
konzept Baden-Württemberg. Zudem sind im Gebiet wichtige für die Ernte von forstlichem Saatgut zuge-
lassene Bestände vorhanden. 

* Hinweis besonderer Artvorkommen: Uhu, Wanderfalke, Fledermäuse, Eremit (Käfer). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise NATURA 2000 Evaluation  
(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum der südlichs-
ten Teilfläche des VRG vorkommt, sind erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchti-
gungen der im FFH-Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen ï im weiteren Verfahren wird 
deshalb eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüpfung erforderlich. 

Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie Spanische Flagge [*1078], Eremit [*1084], Gelbbauchunke [1193] 
und Großes Mausohr [1324] für die das jeweilige Vorranggebiet Teil des Nahrungshabitats bzw. der 
Fortpflanzungsstätte sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnte, kommen im 500 
m-Radius um das Vorranggebiet vor. 

Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Fortpflanzungsstätten der Gelbbauchunke und/oder des Ere-
mits, bzw. baubedingter Verlust von Individuen, kann zu erheblichen Beeinträchtigungen der jeweiligen 
geschützten Population im FFH-Gebiet führen. Im weiteren Verfahren wird für diese Arten ï sofern sich 
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Fortpflanzungsstätten innerhalb des VRG oder im unmittelbaren Umfeld befinden ï eine vertiefte Prü-
fung erforderlich.  

Erhebliche anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge zu 
erwarten, falls durch den Bau der Zuwegung und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlich-
tungen oder lichten Wegrändern mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze verloren gehen ï eine 
vertiefte Prüfung erforderlich.  

Für das Große Mausohr ist keine weitere Prüfung erforderlich. 

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen für Vorranggebiet BB-12: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen so-wie lichten 
Waldwegrändern mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art bei einer Habitatpotenzial-
analyse nachgewiesen wird. 

Durchführung der Bautätigkeiten außerhalb der Fortpflanzungsphase der Gelbbauchun-ke. Schonung 
von Fortpflanzungsstätten der Gelbbauchunke sowie Brutbäumen des Eremits im Waldgebiet. 

Fazit:  

Bei VRG BB -12 ist für das FFH -Gebiet 7420 -341 eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung erfor-
derlich (Bechsteinfledermaus; Mitprüfung der Gelbbauchunke und Spanischen Flagge)  

Für das FFH -Gebiet 7220 -311 eine Natura 2000 -Vorprüfung auf Planungsebene für Eremit und 
Gelbbauchunke erforderlich.  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung  
BB-13 (VRG-Fläche entfällt nach Beschluss RV 04/2025) 

(Grund: nach Antrag RV) 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 97,58 ha 

Bezeichnung  

BB-14 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: 
nach Antrag RV) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsfrei-
leitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr ï Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr ï Ausbau und Neubau;  

Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung); 
Radschnellverbindung, geplante Radschnellverbindung 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-Puffers um ge-
plante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB14 (VRG Wind) mit BB-PV-16 und 
BB PV 17 

 
 

Gesamtbeurteilung   

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Zudem wird nur ein sehr geringfügiger Anteil 
von der WSG-Zone III überlagert. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu 
berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Das LRA BB weist zu-
dem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen und die damit einhergehenden 
besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 
Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschlieÇt das Naturdenkmal ĂSchonwald Maurener Waldñ und liegt grºÇtenteils im Erholungswald so-
wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-
funktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich anteilig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 30 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Zudem befindet sich innerhalb der VRG-Fläche ein, nach dem Alt- und Totholzkonzept BW definiertes Wald-
refugien. Dieses ist bei der konkreten Standortwahl zu berücksichtigen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Es bestehen zudem Hinweise aus dem Artenschutzprogramm des Landes BW. Einzelne Arten (hier: Osmo-
derma eremita) sind Teil des Artenschutzprogramms BW (ASP), welches im Zuständigkeitsbereich der hö-
heren Naturschutzbehörde liegt. Diese weist darauf hin, dass im Vorfeld der Umsetzung der nachgelagerten 
Verfahren Vorkommen dieser Arten abzuprüfen und entsprechende Vorkommen im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung zu berücksichtigen sind. 

Das VRG liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Die NATURA2000 Evalua-
tion kommt zu dem Ergebnis, dass für das Vorranggebiet BB-14 keine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
erforderlich ist (gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023). 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-
gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  

 

Hinweise aus dem 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS) : 

* Entlang des Glemsbachs besteht, ergänzend zu den am Standort bereits ausgesparten Biotopschutz-
wäldern, ein als §33 NatschG geschützter Biotop (es handelt sich um einen Eichen-Eschen-Altholz mit 
Buche, entlang eines weitgehend naturbelassenen Bachlaufes), darüber hinaus sind weitere kleinflächige 
Biotopflächen zu beachten (Hohlweg sowie ein Tümpel). Beeinträchtigungen sind hier zu vermeiden. 

* HQS+WSG Füllesbrunnen, Schachtbrunnen Maurener Tal, Zone III 

* Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung von Waldstandorten, FFH-Mäh-
wiesen, Landschaftsschutzgebieten, der Feldvogelkulisse, Streuobstbeständen, windkraftsensiblen Arten 
sowie dem Landschaftsbild. Hinweise zu potentiellen Vermeidungsmaßnahmen sowie zweckgebundenen 
Abgaben nach WindBG 

* Hinweise zu potentiellen Artvorkommen: Uhu, Feldvögel 

* Seit vielen Jahren gibt es im Maurener Tal zwischen dem Maurener Hof und Holzgerlingen ein Kiebitz-
vorkommen mit 1 bis 3 Brutpaaren. Die Brutplätze der Kiebitze befinden sich in unmittelbarer Nähe der 
geplanten Standorte (v.a. BB-13). Die Habitate wären dann nicht mehr geeignet. Da die Kiebitze im Mau-
rener Tal seit vielen Jahren brüten, handelt es sich hier um dauerhafte Brutplätze, die nicht zerstört wer-
den dürfen. Kleinere Tochterkolonien des Rohrauer Kiebitzgebietes sind für den dauerhaften Bestand ei-
ner Population überlebenswichtig. 

* Südwestlich der bestehenden Grünbrücke Hörnleswald an der B 464 bei Holzgerlingen (Böblingen) liegt 
das VRG BB-14 und s¿dwestlich der bestehenden Gr¿nbr¿cke ĂLªngenb¿hlñ an der B 295 bei Leonberg 
das VRG BB-28. Es wird darum gebeten, bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, dass die vorgese-
henen Windkraftanlagen und deren Zuwegung zu keiner Störung der Grünbrücken und von deren Zu-
gangsbereichen sowie Verbundkorridoren führen. (RP Stuttgart) 
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Hinweise aus dem 2. Beteiligungsverfahren (2025) (nicht plausibilisiert durch VRS)  

- * ein Kiebitzvorkommen mit 1 bis 3 Brutpaaren.  
* Falls die Ausbaupläne für BB-14 wieder aufgegriffen werden sollten, ist unbedingt ein Abstand von etwa 
1000 m einzuhalten 

- * Bis auf einen Baum ist die weite Talsenke gehölzfrei und teilweise feucht. Deshalb ist sie ohne Maßnah-
men wie Gehölzreduktion prädestiniert für Bodenbrüter, die großen Abstand halten zu vertikalen Struktu-
ren. 

- * Der nördliche Teil des Vorranggebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Ehningen befindet sich weiterhin 
im Einzugsbereich des Uhu-Brutgebietes im Ehninger Steinbruch. Dies gilt vor allem für den südlichen 
Bereich des vorgeschlagenen Vorranggebietes. Über diesen Bereich führt auch eine bedeutende Vogel-
zugroute von Norden über die Böblinger Hulb und den Maurener See in den nördlichen Schönbuch, wel-
che regelmäßig zur Vogelzugzeit zu beobachten ist. 

- * im Gebiet mehrere Brutvorkommen des Rotmilans 
-  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung  
BB-15 (VRG-Fläche entfällt nach Beschluss RV 02/2025) 

(Grund: Überlastung) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung  
BB-16 (VRG-Fläche entfällt nach Beschluss RV 02/2025) 

(Grund: Wohnnutzung im Außenbereich; Überlastung) 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 29,63 ha 

Bezeichnung  
BB-17 (nach Planentwurf Stand Okt. 2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Wohnnutzung im Außenbereich) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe; Kläranlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr ï Neubau 

Regionalverkehrsplan: Trassen für Schienenverkehr ï Neubau; Maß-
nahme Straße; überregionale Radverbindung 

 

Gesamtbeurteilung   

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-
einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Bei dem geplanten VRG handelt es sich um einen Waldstandort. Der Anteil älterer Baumbestände (älter 100 
Jahre), mit einer Vielzahl von Schutzfunktionen, nimmt einen Flächenanteil von über 40% der Vorrangge-
bietsfläche ein. Dieser Belang kann sich auf die Waldumwandlung und die zu erbringenden Ausgleichsleis-
tungen auswirken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet (siehe Bewertung der 
Natura2000 Evaluation unten).  

 

Hinweise NATURA 2000 Evaluation   

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum aller VRG 
(BB-17, -19, -25 und -26) vorkommt, sind erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der im FFH-
Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüpfung erforderlich. 

Lebensstätten mobiler bzw. wandernder FFH-Arten, für die die Vorranggebiete Teil der Fortpflanzungs-
stätte oder des Nahrungshabitats sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnten, 
kommen im 500 m-Radius um folgende Vorranggebiete vor: Großer Feuerfalter [1060] in VRG BB-17, 
Spanische Flagge [*1078] in VRG BB-25 und -26, Kammmolch [1166] in VRG BB-19 und Großes Mau-
sohr [1324] in allen VRG (BB-17, -19, -25 und -26).  

Erhebliche anlagen-, betriebs- oder baubedingte Beeinträchtigungen der LS des Großen Mausohrs 
[1324] sind nicht zu erwarten.  

Anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge zu erwarten, 
falls durch den Bau der Zuwegung und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, 
Waldweg- oder Waldaußenrändern mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze verloren gehen. 

Auch für den Großen Feuerfalter kommt es zu anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen, wenn 
essenzielle Habitate im Bereich von Grünland, Bracheflächen oder Saumstrukturen mit Raupennah-
rungspflanzen im Offenland überbaut oder zerstört werden. 

Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Landlebensräumen und/oder Laichgewässern des Kamm-
molchs oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten können zu erheblichen Beeinträchtigungen führen 

Eine Betroffenheit der genannten Arten wird im Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen 
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft. 

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen: 

VRG BB-25 und -26: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen sowie Waldinnen- 
und -außensäumen mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art nachgewiesen wird. 

VRG BB-17, -19, -25 und -26: 

Aktivierung von Abschaltalgorithmus während der Aktivitätszeit von Bechsteinfledermaus. 

VRG BB-19: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern ï sofern vorhanden ï und Landlebensräumen des Kamm-
molches. Aufstellung von Amphibienschutzzäunen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstruk-
turen erst im Frühjahr nach Verlassen der Winterquartiere.  

Fazit:  

Eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung ist bei den VRG BB -17, -19, -25 und -26 für das FFH -Ge-
biet 7319 -341 erforderlich.  

 

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

* Im Gebiet ist ein Horst eines Rotmilans kartiert. 

* Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung von Waldstandorten sowie dem 
Landschaftsbild. 
* Hinweise auf Artvorkommen: Rotmilan und Uhu 

 

Hinweise aus 2. Beteiligungsverfahren (2025) (nicht plausibilisiert durch VRS)  

* In diesem Bereich befinden sich Bannwaldstrukturen 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung  
BB-18 (VRG-Fläche entfällt nach Beschluss RV 02/2025) 

(Grund: Überlastung) 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung  
BB-19 (VRG-Fläche entfällt nach Beschluss RV 04/2025) 

(Grund: Überlastung; Wiederaufnahme Stand Oktober 2025) 

 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr ï Neubau 

 

Gesamtbeurteilung   

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-
rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 
ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt vollumfänglich in einem Wasserschutzgebiet Zone III und im Heilquellenschutzge-
biet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Er-
hebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von mehr als 700m zu einem FFH-Gebiet. Die Bewertung/ Ein-
schätzung im Rahmen der Natura2000 Evaluation bezieht sich auf die Gebietsabgrenzung mit Stand der 1. 
Offenlage.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 
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Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 
der Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind 
nicht auszuschließen.  

 

Hinweise NATURA 2000 Evaluation  

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH-Gebieten: 

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum aller VRG 
(BB-17, -19, -25 und -26) vorkommt, sind erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der im FFH-
Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüpfung erforderlich. 

Lebensstätten mobiler bzw. wandernder FFH-Arten, für die die Vorranggebiete Teil der Fortpflanzungs-
stätte oder des Nahrungshabitats sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnten, 
kommen im 500 m-Radius um folgende Vorranggebiete vor: Großer Feuerfalter [1060] in VRG BB-17, 
Spanische Flagge [*1078] in VRG BB-25 und -26, Kammmolch [1166] in VRG BB-19 und Großes Mau-
sohr [1324] in allen VRG (BB-17, -19, -25 und -26).  

Erhebliche anlagen-, betriebs- oder baubedingte Beeinträchtigungen der LS des Großen Mausohrs 
[1324] sind nicht zu erwarten.  

Anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge zu erwarten, 
falls durch den Bau der Zuwegung und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, 
Waldweg- oder Waldaußenrändern mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze verloren gehen. 

Auch für den Großen Feuerfalter kommt es zu anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen, wenn 
essenzielle Habitate im Bereich von Grünland, Bracheflächen oder Saumstrukturen mit Raupennah-
rungspflanzen im Offenland überbaut oder zerstört werden. 

Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Landlebensräumen und/oder Laichgewässern des Kamm-
molchs oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten können zu erheblichen Beeinträchtigungen füh-
ren. 

Eine Betroffenheit der genannten Arten wird im Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen 
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft. 

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen: 

VRG BB-17, -19, -25 und -26: 

Aktivierung von Abschaltalgorithmus während der Aktivitätszeit von Bechsteinfledermaus. 

VRG BB-19: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern ï sofern vorhanden ï und Landlebensräumen des Kamm-
molches. Aufstellung von Amphibienschutzzäunen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstruk-
turen erst im Frühjahr nach Verlassen der Winterquartiere.  

Fazit: 

Eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung ist bei den VRG BB -17, -19, -25 und -26 für das FFH -
Gebiet 7319 -341 erforderlich.  

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS): 

- Hinweis auf Vorkommen der Bechsteinfledermaus im Nordbereich der Fläche 
- Der Südbereich der Fläche befindet sich im Streubesitz (Realteilung). Betroffen ist hier ein Na-

turschutzbereich mit dem Steinbruch Burg sowie Strukturen der Biotopvernetzung, welche die 
Gemeinde schon lange Jahre verfolgt. 

- Im Distrikt Bild (östliche Fläche) liegt ein Konflikt mit Artenschutz (Horstbaum im Westen, 
Spechtbäume) vor.  

- Der ältere Waldbestand in diesem Bereich ist ökologisch wertvoll 
- Potenzielle Windenergieanlagen in diesem Gebiet würden das Landschaftsbild, das auch aus 

der Magstadter Ortsbebauung ersichtlich ist, stark prägen, weil die Fläche von Magstadt aus 
gesehen auf der Anhöhe liegt. 

- Grenzt direkt an VRG zur Sicherung; Steinbruch Magstadt: Langfr. Erweiterung des VRG Siche-
rung durch VRG gegen Norden nur bedingt möglich; Langf. Erweiterung Richtung Westen gefähr-
det 

- Steinbruch Darmsheim: Erweiterung der Gewinnungsstellen nur bedingt möglich 
- Es wird angeregt, den Hinweis auf ĂKarstñ bei der Betroffenheit des jeweiligen WSG im 
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Steckbrief des UB zu ergänzen.  
WSG Klingerlbrunnen, Floschen I+II, WSG See, HQS, Karst 

- Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung von Waldstandorten, 
LSG, FFH-Mähwiesen, Feldvogelkulisse sowie dem Landschaftsbild.  

- Hinweise auf Artvorkommen: Uhu, Rotmilan, Schwarzmilan, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, 
Amphibien, Feldlerche 

- Hinweise zu potentiellen Vermeidungsmaßnahmen sowie zweckgebundenen Abgaben nach 
WindBG 

- Wiederum wird der größte Bereich des Plangebiets landwirtschaftlich als Acker- und  
Grünland bewirtschaftet. Gemäß der digitalen Flurbilanz handelt es sich um Vorrangfläche I/II 
und überwiegend Vorrangfluren mit guter Bodenqualität und Lager/Erschließung. 

- Im Gebiet befinden sich kartierte Horste von Rot- und Schwarzmilan. Im Gebiet liegen zudem 
ökologisch wertvolle Altholzbestände. 

- Im Umfeld der potenziellen VRG BB-25, BB-26 und BB19 befindet sich das wichtigste Vogel-
zug- und Rastgebiet im Landkreis Böblingen, das auch auf Landesebene bedeutsam ist. 

- Schafhausen (SW-Ecke) - Weil der Stadt (NW-Ecke) - B295 (Nord) ï Steinbruch Magstadt 
(Ost). 
Hier befindet sich die größte Freifläche im Kreis Böblingen mit weitreichendem Überblick auf 
den Vogelzug, der hier auch Thermikaufwinde nutzt. Nördlich und südlich gelegene Waldkan-
ten laufen in Südwestrichtung aufeinander zu und bilden einen Zugkonzentrationskorridor 

- Hinweis auf Fledermausvorkommen: Graues Langohr, Großes Mausohr 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 50,4 ha 

Bezeichnung  

BB-20 (Stand Oktober 2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Wohnnutzung im Außenbereich) 

 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; Restmüllheizkraftwerk, ehem. Kreismülldeponie (mit PV); 
militärischer Übungsplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr ï Ausbau; geplantes VRG Wind BB-21 

Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen ï Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel; Radschnellverbindung, überregi-
onale Radverbindung, Landesradwegnetz 

 

Gesamtbeurteilung  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet (siehe Bewertungser-
gebnis der Natura2000 Evaluation unten).  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Zudem befinden sich innerhalb der VRG-Fläche vier z.T. 
kleinflächige, nach dem Alt- und Totholzkonzept BW definierte Waldrefugien. Diese sind bei der konkreten 
Standortwahl zu berücksichtigen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-
schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Hinweise aus dem 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

 

* Die Fläche grenzt an ein Offenlandbiotop (Sumpf auf einer Waldschneise) an.  
* Hinweis auf potenzielle Konfliktsituation mit Bezug zur Beeinträchtigung des Generalwildwegeplan Hin-
weise auf Artvorkommen: Rotmilan, Haselmaus, Fledermäuse, Amphibien  

 

 

Ergebnis der Natura2000 Evaluation  

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum der VRG 
BB-20, BB-21, BB-22 und BB-23 vorkommt, sind erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Be-
einträchtigungen der im FFH-Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen. Es kann auch zum 
Verlust von Quartierbäumen kommen (BB-21, BB-22, die südliche Teilfläche von BB-23 sowie die 
beiden nördlichen Teilflächen von BB-20) ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  

Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie Großes Mausohr [1324], Spanische Flagge [*1078], Gelb-
bauchunke [1193] und Kammmolch [1166], für die das jeweilige Vorranggebiet Teil des Nahrungsha-
bitats bzw. der Fortpflanzungsstätte sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnte, 
kommen im 500 m-Radius um das Vorranggebiet vor: Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von 
Laichgewässern der Gelbbauchunke und Kammmolch oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten 
können zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Im weiteren Verfahren muss für diese Arten ge-
prüft werden, ob sich Laichgewässer innerhalb des VRG BB-20 oder im unmittelbaren Umfeld befin-
den. Dies kann im Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung erfolgen. 

Erhebliche anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge im 
VRG BB-21 (nördliche Teilfläche), BB-22 und BB-23 zu erwarten, falls durch den Bau der Zuwegung 
und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, Waldgebieten mit lichtem Baumbe-
stand, lichten Waldwegrändern und Saumbereiche am Waldaußenrand mit Vorkommen der Raupen-
nahrungspflanze verloren gehen ï dies kann im Rahmen der für die windkraftsensible Bechsteinfle-
dermaus erforderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft werden. 

Für das Große Mausohr ist keine weitere Prüfung erforderlich.  

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen:  

Vorranggebiete BB-20, BB-21, BB-22 und BB-23: 

Aktivierung eines Abschaltalgorithmus während der Schwarmzeit der Bechsteinfledermaus. Scho-
nung potenzieller Quartierbäume.  

Vorranggebiete BB-21, BB-22 und BB-23: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen, in Waldgebieten 
mit lichtem Baumbestand, an lichten Waldwegrändern und in Saumbereichen am Waldaußenrand mit 
Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art nachgewiesen wird.  

Vorranggebiet BB-20: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern, sofern vorhanden. Aufstellung von Amphibienschutz-
zäunen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstrukturen erst im Frühjahr nach Verlassen der 
Winterquartiere.  

Fazit: 

In den Vorranggebieten BB -20, BB-21, BB-22 und BB -23 ist eine Natura 2000 -Verträglichkeits-
prüfung für das FFH -Gebiet 7220 -311 erforderlich.  

Für das Vorranggebiet BB -14 ist keine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 39,76 ha 

Bezeichnung  

BB-21 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: 
Siedlungsabstand) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund; Patch-Barracks 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr ï Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage; geplantes VRG Wind BB-
20 + BB-22 

Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8Ȥstreifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung); Radschnellverbindung; überregional Radverbindung 

 

Gesamtbeurteilung   

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-
lich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet (siehe Bewertungser-
gebnis der Natura2000 Evaluation unten).  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-
schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-
einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Zudem befinden sich innerhalb der VRG-Fläche 
drei, nach dem Alt- und Totholzkonzept BW definierte Waldrefugien. Diese sind bei der konkreten Standort-
wahl zu berücksichtigen.  

Bei dem geplanten VRG handelt es sich um einen Waldstandort. Der Anteil älterer Baumbestände (älter 100 
Jahre), mit einer Vielzahl von Schutzfunktionen, nimmt einen Flächenanteil von über 40% der Vorrangge-
bietsfläche ein. Dieser Belang kann sich auf die Waldumwandlung und die zu erbringenden Ausgleichsleis-
tungen auswirken. 

 

Ergebnis der Natura2000-Evaluation 

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum der VRG BB-
20, BB-21, BB-22 und BB-23 vorkommt, sind erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beein-
trächtigungen der im FFH-Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen. Es kann auch zum Ver-
lust von Quartierbäumen kommen (BB-21, BB-22, die südliche Teilfläche von BB-23 sowie die beiden 
nördlichen Teilflächen von BB-20) ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung erforderlich.  

Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie Großes Mausohr [1324], Spanische Flagge [*1078], Gelbbauch-
unke [1193] und Kammmolch [1166], für die das jeweilige Vorranggebiet Teil des Nahrungshabitats 
bzw. der Fortpflanzungsstätte sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnte, kommen 
im 500 m-Radius um das Vorranggebiet vor: Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Laichgewäs-
sern der Gelbbauchunke und Kammmolch oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten können zu er-
heblichen Beeinträchtigungen führen. Im weiteren Verfahren muss für diese Arten geprüft werden, ob 
sich Laichgewässer innerhalb des VRG BB-20 oder im unmittelbaren Umfeld befinden. Dies kann im 
Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erfolgen. 

Erhebliche anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge im 
VRG BB-21 (nördliche Teilfläche), BB-22 und BB-23 zu erwarten, falls durch den Bau der Zuwegung 
und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, Waldgebieten mit lichtem Baumbestand, 
lichten Waldwegrändern und Saumbereiche am Waldaußenrand mit Vorkommen der Raupennahrungs-
pflanze verloren gehen ï dies kann im Rahmen der für die windkraftsensible Bechsteinfledermaus er-
forderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft werden. 

Für das Große Mausohr ist keine weitere Prüfung erforderlich.  

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen:  

Vorranggebiete BB-20, BB-21, BB-22 und BB-23: 

Aktivierung eines Abschaltalgorithmus während der Schwarmzeit der Bechsteinfledermaus. Schonung 
potenzieller Quartierbäume.  

Vorranggebiete BB-21, BB-22 und BB-23: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen, in Waldgebieten 
mit lichtem Baumbestand, an lichten Waldwegrändern und in Saumbereichen am Waldaußenrand mit 
Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art nachgewiesen wird.  

Vorranggebiet BB-20: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern, sofern vorhanden. Aufstellung von Amphibienschutzzäu-
nen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstrukturen erst im Frühjahr nach Verlassen der Win-
terquartiere.  

Fazit:  
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In den Vorranggebieten BB -20, BB-21, BB-22 und BB -23 ist eine Natura 2000 -Verträglichkeits-
prüfung für das FFH -Gebiet 7220 -311 erforderlich.  

Für das Vorranggebiet BB -14 ist keine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  

 
 

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

* Mögliche Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten lt. Steckbrief (Wanderfalke, zu prüfen).  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 180,73 ha 

Bezeichnung  

BB-22 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: 
Siedlungsabstand) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung; 
Kampfmittelbeseitigungsdienst; Standortschießanlage; Patch-Barracks, 
ehem. Mülldeponie; PV Mülldeponie Dachsklinge Sindelfingen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr ï Ausbau; geplantes VBG 
PV BB-PV-28; geplantes VRG Wind BB-21+BB-23+BB-24 

Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn Rohr-Herren-
berg; Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg 
- AK Stuttgart; A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8Ȥstreifiger 
Ausbau); überregionale Radverbindung 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-
Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB 22 (VRG 
Wind) mit BB-PV-28 (Bestand) 
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Gesamtbeurteilung   

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-
schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet (siehe Bewertungser-
gebnis der NATURA2000 Evaluation unten). 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-
hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Zudem befinden sich innerhalb der 
VRG-Fläche fünf z.T. kleinflächige, nach dem Alt- und Totholzkonzept BW definierte Waldrefugien. Diese 
sind bei der konkreten Standortwahl zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
anzunehmen. 

 

Ergebnis der Natura2000 Evaluation   

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023 ): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum der VRG BB-
20, BB-21, BB-22 und BB-23 vorkommt, sind erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beein-
trächtigungen der im FFH-Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen. Es kann auch zum Ver-
lust von Quartierbäumen kommen (BB-21, BB-22, die südliche Teilfläche von BB-23 sowie die beiden 
nördlichen Teilflächen von BB-20) ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung erforderlich.  

Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie Großes Mausohr [1324], Spanische Flagge [*1078], Gelbbauch-
unke [1193] und Kammmolch [1166], für die das jeweilige Vorranggebiet Teil des Nahrungshabitats 
bzw. der Fortpflanzungsstätte sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnte, kommen 
im 500 m-Radius um das Vorranggebiet vor: Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Laichgewäs-
sern der Gelbbauchunke und Kammmolch oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten können zu er-
heblichen Beeinträchtigungen führen. Im weiteren Verfahren muss für diese Arten geprüft werden, ob 
sich Laichgewässer innerhalb des VRG BB-20 oder im unmittelbaren Umfeld befinden. Dies kann im 
Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erfolgen. 

Erhebliche anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge im 
VRG BB-21 (nördliche Teilfläche), BB-22 und BB-23 zu erwarten, falls durch den Bau der Zuwegung 
und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, Waldgebieten mit lichtem Baumbestand, 
lichten Waldwegrändern und Saumbereiche am Waldaußenrand mit Vorkommen der Raupennahrungs-
pflanze verloren gehen ï dies kann im Rahmen der für die windkraftsensible Bechsteinfledermaus er-
forderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft werden. 

Für das Große Mausohr ist keine weitere Prüfung erforderlich.  

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen:  

Vorranggebiete BB-20, BB-21, BB-22 und BB-23: 

Aktivierung eines Abschaltalgorithmus während der Schwarmzeit der Bechsteinfledermaus. Schonung 
potenzieller Quartierbäume.  

Vorranggebiete BB-21, BB-22 und BB-23: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen, in Waldgebieten 
mit lichtem Baumbestand, an lichten Waldwegrändern und in Saumbereichen am Waldaußenrand mit 
Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art nachgewiesen wird.  

Vorranggebiet BB-20: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern, sofern vorhanden. Aufstellung von Amphibienschutzzäu-
nen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstrukturen erst im Frühjahr nach Verlassen der Win-
terquartiere.  

Fazit:  

In den Vorranggebieten BB -20, BB-21, BB-22 und BB -23 ist eine Natura 2000 -
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Verträglichkeitsprüfung für das FFH -Gebiet 7220 -311 erforderlich.  

Für das Vorranggebiet BB -14 ist keine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  
 

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

* Das Gebiet liegt innerhalb eines gesetzlichen Erholungswaldes gemäß § 33 Landeswaldgesetz. Zudem 
liegen Stilllegungsflächen des städtischen Forstbetriebs im Vorranggebiet. 

 

* Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke). Nähe ehemalige Mülldeponie Sindelfingen 
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Planung  

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226,06 ha 

Bezeichnung  BB-23 (nach Planentwurf 1. Offenlage/ 10.2023) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage; Siedlung; Vergärungsanlage 
Leonberg (ehem. Deponie) 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr ï Ausbau; geplantes VRG Wind BB-
22+BB-24 

Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8Ȥstreifiger Ausbau); 
Überregionale Radverbindung 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-Puffers um ge-
plante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB 23 (VRG Wind) mit BB-PV-28 (Be-
stand) 

 

Gesamtbeurteilung   

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-
immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-
wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im 
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Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu 
berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-
schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet (siehe Bewertungsergebnis der Natura2000 Evaluation unten). 

 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-
einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 
Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 
Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes im Rahmen im Rahmen der nachgelagerten Planungsebene 
und der zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Rechtslage besondere Beachtung zu schenken. 

 

Ergebnis der Natura2000 -Evaluation  

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum der VRG BB-
20, BB-21, BB-22 und BB-23 vorkommt, sind erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beein-
trächtigungen der im FFH-Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen. Es kann auch zum Ver-
lust von Quartierbäumen kommen (BB-21, BB-22, die südliche Teilfläche von BB-23 sowie die beiden 
nördlichen Teilflächen von BB-20) ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung erforderlich.  

Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie Großes Mausohr [1324], Spanische Flagge [*1078], Gelbbauch-
unke [1193] und Kammmolch [1166], für die das jeweilige Vorranggebiet Teil des Nahrungshabitats 
bzw. der Fortpflanzungsstätte sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnte, kommen 
im 500 m-Radius um das Vorranggebiet vor: Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Laichgewäs-
sern der Gelbbauchunke und Kammmolch oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten können zu er-
heblichen Beeinträchtigungen führen. Im weiteren Verfahren muss für diese Arten geprüft werden, ob 
sich Laichgewässer innerhalb des VRG BB-20 oder im unmittelbaren Umfeld befinden. Dies kann im 
Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erfolgen. 

Erhebliche anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge im 
VRG BB-21 (nördliche Teilfläche), BB-22 und BB-23 zu erwarten, falls durch den Bau der Zuwegung 
und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, Waldgebieten mit lichtem Baumbestand, 
lichten Waldwegrändern und Saumbereiche am Waldaußenrand mit Vorkommen der Raupennahrungs-
pflanze verloren gehen ï dies kann im Rahmen der für die windkraftsensible Bechsteinfledermaus er-
forderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft werden. 

Für das Große Mausohr ist keine weitere Prüfung erforderlich.  

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen:  

Vorranggebiete BB-20, BB-21, BB-22 und BB-23: 

Aktivierung eines Abschaltalgorithmus während der Schwarmzeit der Bechsteinfledermaus. Schonung 
potenzieller Quartierbäume.  

Vorranggebiete BB-21, BB-22 und BB-23: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen, in Waldgebieten 
mit lichtem Baumbestand, an lichten Waldwegrändern und in Saumbereichen am Waldaußenrand mit 
Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art nachgewiesen wird.  

Vorranggebiet BB-20: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern, sofern vorhanden. Aufstellung von Amphibienschutzzäu-
nen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstrukturen erst im Frühjahr nach Verlassen der Win-
terquartiere.  

 

Fazit:  

In den Vorranggebieten BB -20, BB-21, BB-22 und BB -23 ist eine Natura 2000 -Verträglichkeits-
prüfung für das FFH -Gebiet 7220 -311 erforderlich.  
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Hinweise aus 1.  und 2.  Beteiligungsverfahren ( 20242025) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

 

* Das Vorranggebiet grenzt an die Betriebsfläche einer Biomüllvergärungsanlage an. Diese stellt eine wei-
tere Vorbelastung des Gebietes dar. Im Gebiet selbst befinden sich gesetzlich geschützte Waldbiotop. Hin-
weise auf Heilquellenschutzgebiet, WSG Parkseen, Zone II. 

* Hinweise auf Artvorkommen: Rotmilan, Fledermäuse, Zauneidechse, Schlingnatter, Haselmaus, Amphi-
bien und Wanderfalke  

* Waldschnepfenvorkommen östlich der südlichen Teilfläche. Habitatbaumgruppen am Nordrand des VRG. 

* Brutplatz des Wanderfalken am Ostrand der größten Teilfläche 
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 458,20 ha 

Bezeichnung  

BB-24 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Wohnnutzung im Außenbereich; 
Sondernutzung) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe; 
Sortieranlage Deponie Rübenloch; Standortschießanlage, ehem. Kreis-
mülldeponie 

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr ï Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; geplantes VBG 
PV BB-PV-24+28; geplantes VRG Wind BB-22+23+28 

Regionalverkehrsplan: Maßnahmen für Straßennetz 234, Maßnahmen 
für Schienennetz: S-Bahnhaltestelle Magstadt-West; Überregionale 
Radverbindung 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-
Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB 24 (VRG 
Wind) mit BB-PV 24 und BB-PV-28 (Bestand) 

 

Gesamtbeurteilung   

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich 

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-
lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-
schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet (siehe Bewertungsergebnis der Natura2000 Evaluation unten). 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-
funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 
auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 
Denkmalschutzes im Rahmen der nachgelagerten Planungsebene und der zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung geltenden Rechtslage besondere Beachtung zu schenken. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz-, Klimaschutz-, Immissionsschutz- und Erholungswald 
sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Zudem befinden sich inner-
halb der VRG-Fläche zwei z.T. großflächige, nach dem Alt- und Totholzkonzept BW definierte Waldrefugien. 
Diese sind bei der konkreten Standortwahl zu berücksichtigen.  

 

Bei dem geplanten VRG handelt es sich um einen Waldstandort. Der Anteil älterer Baumbestände (älter 100 
Jahre), mit einer Vielzahl von Schutzfunktionen, nimmt einen Flächenanteil von über 30% der Vorrangge-
bietsfläche ein. Dieser Belang kann sich auf die Waldumwandlung und die zu erbringenden Ausgleichsleis-
tungen auswirken. 

 

Ergebnis der Natura2000 Evaluation  

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die schlaggefährdete Fledermausart Bechsteinfledermaus [1323] (zur Schwarmzeit), die im Wirk-
raum der VRG BB-24, LB-01, S-02 und S-03 vorkommt, sind erhebliche betriebsbedingte und ggf. bau- 
bzw. anlagenbedingte Beeinträchtigungen der im FFH-Gebiet geschützten Population nicht auszu-
schließen ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 

Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie Großes Mausohr [1324], Eremit [*1084] und Spanische Flagge 
[*1078], für die das jeweilige VRG Teil des Nahrungshabitats bzw. der Fortpflanzungsstätte sein und die 
Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnte, kommen im 500 m-Radius um die VRG vor.  

Erhebliche anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge im 
VRG LB-01 und S-03 zu erwarten, falls durch den Bau der Zuwegung und WEA essenzielle Habitate im 
Bereich von Waldlichtungen, in Waldgebieten mit lichtem Baumbestand oder an lichten Waldwegrän-
dern mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze verloren gehen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, wenn Brutbäume des 
Eremits im VRG S-02 und LB-01 verloren gehen.  

Eine Betroffenheit der genannten Arten wird im Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen 
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft. 

Für das Große Mausohr ist keine weitere Prüfung erforderlich.  

Hinweise auf  Vermeidungsmaßnahmen : 

VRG BB-24, LB-01, S-02 und S-03: 
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Aktivierung eines Abschaltalgorithmus während der Schwarmzeit der Bechsteinfledermaus. Schonung 
potenzieller Quartierbäume in den an die LS angrenzenden VRG.  

VRG LB-01 und S-03: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen, in Waldgebieten 
mit lichtem Baumbestand oder an lichten Waldwegrändern mit Vorkommen der Raupennahrungs-
pflanze, wenn die Art nachgewiesen wird. 

VRG LB-01 und S-02: 

Schonung von (potenziellen) Brutbäumen des Eremits.  

Fazit:  

Eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung ist bei den Vorranggebieten BB -24, LB-01, S-02 und S -
03 erforderlich.  

Für das Vorranggebiet BB-28 ist eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich.  
 

 

Hinweis aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

 

* Hinweise auf Artvorkommen: Zauneidechse, Schlingnatter, Fledermäuse, Rotmilan und Wanderfalke, Ha-
selmaus, Amphiben  

* Vorkommen Steinkrebs im Rohrbach. Das Naturdenkmal ĂKalksinter-Terrassen Rohrhalde-Scharrhaldeñ 
liegt innerhalb der größten Teilfläche. Es beherbergt ein wichtiges Vorkommen des in Baden-Württemberg 
stark gefährdeten Steinkrebses. Bei Baumaßnahmen muss unbedingt eine Verschmutzung oder sonstige 
Beeinträchtigung des Rohrbaches vermieden werden.  
* In dem Gebiet und der angrenzenden Umgebung gibt es Brutvorkommen des Rotmilans.  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 33,75 ha 

Bezeichnung  
BB-25 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Sondergebiet) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Ge-
werbe; Hochspannungsfreileitung 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe;  

Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen; 
Maßnahmen für Schienennetz: S-Bahnhaltestelle Magstadt-West; über-
regionale Radverbindung 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-
Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB 25 (VRG 
Wind) mit BB-PV 21 und BB-PV-22 

 

Gesamtbeurteilung   

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-
rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 
ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich. Das LRA BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservor-
kommen und die damit einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet (siehe Bewertung 
durch Natura2000 Evaluation unten). 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu Vorkommen windkraftsen-
sibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-
ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 
Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

 

Ergebnis der Natura2000 Evaluation  

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum aller VRG 
(BB-17, -19, -25 und -26) vorkommt, sind erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der im FFH-
Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüpfung erforderlich. 

Lebensstätten mobiler bzw. wandernder FFH-Arten, für die die Vorranggebiete Teil der Fortpflanzungs-
stätte oder des Nahrungshabitats sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnten, 
kommen im 500 m-Radius um folgende Vorranggebiete vor: Großer Feuerfalter [1060] in VRG BB-17, 
Spanische Flagge [*1078] in VRG BB-25 und -26, Kammmolch [1166] in VRG BB-19 und Großes Mau-
sohr [1324] in allen VRG (BB-17, -19, -25 und -26).  

Erhebliche anlagen-, betriebs- oder baubedingte Beeinträchtigungen der LS des Großen Mausohrs 
[1324] sind nicht zu erwarten.  

Anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge zu erwarten, 
falls durch den Bau der Zuwegung und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, 
Waldweg- oder Waldaußenrändern mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze verloren gehen. 

Auch für den Großen Feuerfalter kommt es zu anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen, wenn 
essenzielle Habitate im Bereich von Grünland, Bracheflächen oder Saumstrukturen mit Raupennah-
rungspflanzen im Offenland überbaut oder zerstört werden. 

Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Landlebensräumen und/oder Laichgewässern des Kamm-
molchs oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten können zu erheblichen Beeinträchtigungen füh-
ren. 

Eine Betroffenheit der genannten Arten wird im Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen 
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft. 

Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen: 

VRG BB-25 und -26: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen sowie Waldinnen- 
und -außensäumen mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art nachgewiesen wird. 

VRG BB-17, -19, -25 und -26: 

Aktivierung von Abschaltalgorithmus während der Aktivitätszeit von Bechsteinfledermaus. 

VRG BB-19: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern ï sofern vorhanden ï und Landlebensräumen des Kamm-
molches. Aufstellung von Amphibienschutzzäunen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstruk-
turen erst im Frühjahr nach Verlassen der Winterquartiere.  

Fazit:  

Eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung ist bei den VRG BB -17, -19, -25 und -26 für das FFH -Ge-
biet 7319 -341 erforderlich.  
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Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

* Hinweise auf Artvorkommen: Rotmilan, Wanderfalke, Zauneidechse, Uhu, Feldlerche, Haselmaus, Repti-
lien, Amphibien  

* Im Umfeld der potenziellen VRG BB-25, BB-26 und BB-19 befindet sich das wichtigste Vogelzug- und 
Rastgebiet im Landkreis Böblingen, das auch auf Landesebene bedeutsam ist. Das Kerngebiet umfasst die 
Hochfläche zwischen Schafhausen (SW-Ecke) - Weil der Stadt (NW-Ecke) - B295 (Nord) ï Steinbruch 
Magstadt (Ost). Hier befindet sich die größte Freifläche im Kreis Böblingen mit weitreichendem Überblick 
auf den Vogelzug, der hier auch Thermikaufwinde nutzt. Nördlich und südlich gelegene Waldkanten laufen 
in Südwestrichtung aufeinander zu und bilden einen Zugkonzentrationskorridor (siehe LUBW Fachbeitrag 
Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie, Oktober 2022). 

 

Hinweise aus 2. Beteiligungsverfahren (2025) (nicht plausibilisiert durch VRS)  

- * wichtigstes Vogelzug- und Rastgebiet im Landkreis Böblingen, das auch auf Landesebene bedeutsam ist 
- * Kerngebiet umfasst die Hochfläche zwischen Schafhausen (SW-Ecke) - Weil der Stadt (NW-Ecke) - B295 

(Nord) ï Steinbruch Magstadt (Ost). Hier befindet sich die größte Freifläche im Kreis Böblingen mit weitrei-
chendem Überblick auf den Vogelzug, der hier auch Thermikaufwinde nutzt 

- * Hinweise auf Artenvorkommen: Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Habicht, Uhu, Wan-
derfalke, Weißstorch, Kranich, Graues Langohr, Großes Mausohr 

- * Feldvogelkulisse ist betroffen  
-  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 91,42 ha 

Bezeichnung  
BB-26 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Sondergebiet) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  

Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen; 
Maßnahmen für Schienennetz: Verbindung Weil der Stadt ï Calw 

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-
Puffers um geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB 26 (VRG 
Wind) mit BB-PV 21 und BB-PV-22  

 

Gesamtbeurteilung   

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-
treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-
ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-
mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 
anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet (siehe Bewertungs-
Ergebnis der NATURA2000 Evaluation).  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 30 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-
desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-
schließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Zudem werden die überwiegenden Flächen nach fachgutachterlicher Einschätzung als ĂGebiete mit Hinwei-
sen auf eine besonders bedeutsame Funktion für rastende oder überwinternde Vogelartenñ (Kat. IIa) einge-
stuft.1 Es wird in diesem Zusammenhang seitens des RP STG angemerkt, dass bei weitergehenden Planun-
gen eine enge Abstimmung mit der höheren und der unteren Naturschutzbehörde erforderlich ist. 

Das LRA BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservorkommen und die da-
mit einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 
gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-
lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

 

Hinweise aus der Natura2000 Evaluation  

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

Für die zur Schwarmzeit schlaggefährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum aller VRG 
(BB-17, -19, -25 und -26) vorkommt, sind erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der im FFH-
Gebiet geschützten Population nicht auszuschließen ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüpfung erforderlich. 

Lebensstätten mobiler bzw. wandernder FFH-Arten, für die die Vorranggebiete Teil der Fortpflanzungs-
stätte oder des Nahrungshabitats sein und die Populationen somit im FFH-Gebiet stützen könnten, 
kommen im 500 m-Radius um folgende Vorranggebiete vor: Großer Feuerfalter [1060] in VRG BB-17, 
Spanische Flagge [*1078] in VRG BB-25 und -26, Kammmolch [1166] in VRG BB-19 und Großes Mau-
sohr [1324] in allen VRG (BB-17, -19, -25 und -26).  

Erhebliche anlagen-, betriebs- oder baubedingte Beeinträchtigungen der LS des Großen Mausohrs 
[1324] sind nicht zu erwarten.  

Anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen sind für die LS der Spanischen Flagge zu erwarten, 
falls durch den Bau der Zuwegung und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen, 
Waldweg- oder Waldaußenrändern mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze verloren gehen. 

Auch für den Großen Feuerfalter kommt es zu anlagen-, oder baubedingte Beeinträchtigungen, wenn 
essenzielle Habitate im Bereich von Grünland, Bracheflächen oder Saumstrukturen mit Raupennah-
rungspflanzen im Offenland überbaut oder zerstört werden. 

Ein bau- oder anlagebedingter Verlust von Landlebensräumen und/oder Laichgewässern des Kamm-
molchs oder Störungen an den Fortpflanzungsstätten können zu erheblichen Beeinträchtigungen füh-
ren. 

Eine Betroffenheit der genannten Arten wird im Rahmen der für die Bechsteinfledermaus erforderlichen 
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft. 

 
1 Hinweisgebung durch RP STG (Biotopverbund im Regierungsbezirk Stuttgart 2023) 
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Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen: 

VRG BB-25 und -26: 

Schonung von Habitatstrukturen der Spanischen Flagge [*1078] auf Waldlichtungen sowie Waldinnen- 
und -außensäumen mit Vorkommen der Raupennahrungspflanze, wenn die Art nachgewiesen wird. 

VRG BB-17, -19, -25 und -26: 

Aktivierung von Abschaltalgorithmus während der Aktivitätszeit von Bechsteinfledermaus. 

VRG BB-19: 

Schonung von potenziellen Laichgewässern ï sofern vorhanden ï und Landlebensräumen des Kamm-
molches. Aufstellung von Amphibienschutzzäunen. Wurzelrodungen und Abräumen von Versteckstruk-
turen erst im Frühjahr nach Verlassen der Winterquartiere.  

Fazit:  

Eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung ist bei den VRG BB -17, -19, -25 und -26 für das FFH -Ge-
biet 7319 -341 erforderlich.  

 

 

Hinweise aus 1. Beteiligungsverfahren (2024) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

* Hinweise auf Artvorkommen: Rotmilan, Zauneidechse, Uhu, Feldlerche, Haselmaus, Amphibien, Fleder-
mäuse Hinweise zu potentiellen Vermeidungsmaßnahmen sowie zweckgebundenen Abgaben nach 
WindBG. 

* Im Gebiet ist das Vorkommen des Rotmilans bekannt. Im Umfeld der potenziellen VRG BB-25, BB26 und 
BB19 befindet sich das wichtigste Vogelzug- und Rastgebiet im Landkreis Böblingen, das auch auf Landes-
ebene bedeutsam ist. Das Kerngebiet umfasst die Hochfläche zwischen Schafhausen (SW-Ecke) - Weil der 
Stadt (NW-Ecke) - B295 (Nord) ï Steinbruch Magstadt (Ost). Hier befindet sich die größte Freifläche im 
Kreis Böblingen mit weitreichendem Überblick auf den Vogelzug, der hier auch Thermikaufwinde nutzt. 
Nördlich und südlich gelegene Waldkanten laufen in Südwestrichtung aufeinander zu und bilden einen Zug-
konzentrationskorridor (siehe LUBW Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie, Okto-
ber 2022). 

 

Hinweise aus 2. Beteiligungsverfahren (2025) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

- * Überschneidung mit Rast- und Vogelzuggebieten; Das Kerngebiet umfasst die Hochfläche zwischen 
Schafhausen (SW-Ecke) - Weil der Stadt (NW-Ecke) - B295 (Nord) ï Steinbruch Magstadt (Ost). Hier befin-
det sich die größte Freifläche im Kreis Böblingen mit weitreichendem Überblick auf den Vogelzug, der hier 
auch Thermikaufwinde nutzt. Nördlich und südlich gelegene Waldkanten laufen in Südwestrichtung aufei-
nander zu und bilden einen Zugkonzentrationskorridor 

- * Hinweis auf Artenvorkommen: Rot- und Schwarzmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Habicht, Uhu, Wan-
derfalke, Wachtel, Wochenstube des Grauen Langohrs, Wochenstube des Großen Mausohr 

- * Hinweis auf Betroffenheit der Feldvogelkulisse 
-  
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Planung  

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt;  
Lage an der Regionsgrenze ï Abstimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung 
von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 74,43 ha 

Bezeichnung  

BB-27 (nach Planentwurf 2. Offenlage/ 04.2025) 

(Veränderungsgrund im Vgl. zur 1. Offenlage: Wohnnutzung im Außenbereich; 
WSG II) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung; Kläranlage;  

Regionale Planungen  Regionalverkehrsplan: Schienenverbindung: Weil der Stadt - Calw 
 

Gesamtbeurteilung   

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-
lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 
eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 
Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
unwahrscheinlich. Das LRA BB weist zudem noch einmal explizit auf die Karst- und Kluftgrundwasservor-
kommen und die damit einhergehenden besonderen Schutzerfordernisse hin. 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B 
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windkraftsensibler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-
ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Die VRG-Flªche ist in hohem MaÇe durch die Gebietskulisse ĂSchwerpunktvorkommen Bñ nach Fachbeitrag 
Artenschutz (LUBW) überlagert. Im Rahmen der Abwägung ist in Schwerpunktvorkommen der Kategorie B 
im Falle einer Windenergienutzung von einer erheblichen Beeinträchtigung von Artenschutzbelangen aus-
zugehen. Dennoch wird davon ausgegangen, dass über artenschutzrechtliche Ausnahmen (nach §§45 
BNatschG) im Genehmigungsverfahren eine Umsetzung des Plans weiterhin möglich ist. (Einschätzung 
LUBW Fachbeitrag) 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet (siehe Hinweise zu 
Natura2000 Evaluation unten). 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist größten-
teils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-
lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Bei dem geplanten VRG handelt es sich um einen überwiegenden Waldstandort. Der Anteil älterer Baumbe-
stände (älter 100 Jahre), mit einer Vielzahl von Schutzfunktionen, nimmt einen Flächenanteil von über 40% 
der Vorranggebietsfläche ein. Dieser Belang kann sich auf die Waldumwandlung und die zu erbringenden 
Ausgleichsleistungen auswirken. 

 

Ergebnis der Natura 2000 Evaluation  

(gutachterliche Aussage auf regionaler Ebene/ abschließende Aussage erst durch UNB;  
Bewertung beruht auf flächenhafter Abgrenzung 1. Offenlage 2023): 

Arten aus den FFH -Gebieten:  

* 7218-341 ĂCalwer Heckengªuñ: Das VRG BB-18 liegt im Wirkbereich des mobilen Lebensstätten Gro-
ßes Mausohrs [1324], für die das Vorranggebiet Teil des Nahrungshabitats sein und die Populationen 
somit im FFH-Gebiet stützen könnte. Erhebliche anlagen-, betriebs- oder baubedingte Beeinträchtigun-
gen sind wegen der Größe der Nahrungshabitate der Art nicht zu erwarten. Weiterer Prüfbedarf besteht 
nicht. 

* 7319-341 ĂGªulandschaft an der W¿rmñ: F¿r die zu bestimmten Zeiten (Schwarmzeit) kollisionsge-
fährdete Bechsteinfledermaus [1323], die im Wirkraum der Vorranggebiete BB-18 und BB-27 vor-
kommt, ist eine erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der im FFH-Gebiet geschützten Popu-
lation nicht auszuschließen ï im weiteren Verfahren wird deshalb eine Natura 2000-Verträglichkeitsprü-
fung erforderlich. 

* Lebensstätten mobiler FFH-Arten wie Großes Mausohr [1324] und Spanische Flagge [*1078], für die 
die Vorranggebiete Teil des Nahrungshabitats bzw. der Fortpflanzungsstätte sein und die Populationen 
somit im FFH-Gebiet stützen könnte, kommen im 500 m-Radius um die Vorranggebiete ebenfalls vor. 
Erhebliche anlagen-, betriebs- oder baubedingte Beeinträchtigungen sind beim Großen Mausohr aus-
zuschließen (s. o.) bei der Spanischen Flagge (BB-18) jedoch nicht, falls durch den Bau der Zuwegung 
und WEA essenzielle Habitate im Bereich von Waldlichtungen und Waldgebieten mit lückigem Baum-
bestand, an lichten Waldwegrändern und in Saumbereichen am Waldaußenrand mit Vorkommen der 
Raupennahrungspflanze verloren gehen ï dies wird im Rahmen der für die windkraftsensible Fleder-
mausart erforderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mitgeprüft. 

* Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen für Vorranggebiet BB-27: 

Aktivierung von Abschaltalgorithmus während Schwärmereignissen der Bechsteinfledermaus [1323]. 

Fazit:  

Eine Natura 2000 -Verträglichkeitsprüfung ist bei den VRG BB -18 und BB -27 für das FFH -Gebiet 
7319-341 erforderlich. Für das FFH -Gebiet 7218 -341 ĂCalwer Heckengªuñ ist keine weitere Pr¿fung 
erforderlich.  
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Hinweise aus 1. und 2. Beteiligungsverfahren (2024 /2025) (nicht plausibilisiert durch VRS):  

 

* Größte, zentral gelegene Teilfläche: im südlichen Bereich umfasst die Abgrenzung im Offenland einzelne 
geschützte Biotope (Hecken, Feldgehölz) und FFH-Mähwiesen und reicht in Flächen, die mit CEF-Maßnah-
men eines Landwirtes (Blühflächen) belegt sind. Zudem befinden sich die Offenlandbereiche mit Ackerflä-
chen auf erosionsgefährdeten Standorten, weshalb im LEP dort der Zieltyp SE 6 Schutz der Böden vor Ero-
sion / Schutz der Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft verortet ist. Nördlichste Teilfläche: umfasst 
außerhalb des Waldes ebenfalls einen Teil einer FFH-Mähwiese. 

* Ornithologisch wertvoll ist jedenfalls die südlich gelegene Teilfläche nahe Büchelbronn. Dort gibt es Brut-
plätze von Rot- und Schwarzmilan. Ebenso am Möttlinger Berg. Grundsätzlich ziehen viele Vögel entlang 
der Täler, so auch entlang des NSG Talackerbachs. 

* Laut Daten des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, LBGR, gibt es in den beiden relevan-
ten Bodeneinheiten (g17 + g3) der potentiellen Verpachtungsflächen keine "Kalkverwitterungslehme". In der 
Einheit g17 (Mulde an der Kreuzung der beiden Straßen) haben sich die Böden aus Mergeln des Mittleren 
(und Unteren) Muschelkalks entwickelt. Sie sind mittel tiefgründig, lehmig-tonig und können recht gut Was-
ser speichern. Anders sieht es bei der Bodeneinheit g3 aus. Das sind (z.T. sehr) flachgründige Kalksteinbö-
den des Oberen Muschelkalks. Aus mit ĂKalkverwitterungslehmñ beschriebenen Bºden lªsst sich nicht 
zwangsläufig ableiten, dass sie für jetzige und zukünftige Wälder minderwertig sind. 

* Im BB27-Gebiet wurden Dichtezentren des Rotmilans, Reviere des Wespenbussards und des Wanderfal-
ken sowie diverser anderer Vogelarten wie z. B. des Wendehalses oder des Rebhuhns nachgewiesen 

* Das Windvorranggebiet BB-27 befindet sich größtenteils in einem ökologisch schützenswerten Waldareal 
mit wertvollen Laubwaldbeständen 

* Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Schutzzone II bis zur Wasserscheide an der Landesstraße L343 er-
weitert werden muss. 

* Dort gibt es Brutplätze von Rot- und Schwarzmilan. Ebenso am Möttlinger Berg. Grundsätzlich ziehen 
viele Vögel entlang der Täler, so auch entlang des NSG Talackerbachs, so daß auch hier verstärkt mit Vo-
gelschlag zu rechnen ist. 
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Planung x 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 26,80 ha 

Bezeichnung  BB-28 (nach Planentwurf 1. Offenlage/ 10.2023) 

 

Flächenhafte Information zum VRG  

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium ï Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
250 - 310 W/m² 

 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe; Kläran-
lage; Sortieranlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen;  

Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen; Schienen-
verbindung Weil der Stadt ï Calw  

Teilfortschreibung PV (laufend): räumliche Überlagerung eines 2km-Puffers um 
geplante VBG PV sowie geplante VRG Wind: BB 28 (VRG Wind) mit BB-PV 23, 
BB-PV 24 und BB-PV-25 

 

Gesamtbeurteilung   

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen können 
nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-
wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-
lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu 
































































































































































































































































































































